
2. Nachtrag

zum Vertrag vom 26. März 2019 zur Durchführung der 

strukturierten Behandlungsprogramme  

Asthma bronchiale sowie COPD nach § 137f SGB V  

zwischen  

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) 

und 

der AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 

dem BKK-Landesverband NORDWEST 
zugleich für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

(SVLFG)  
als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK), 

der IKK classic, 
(handelnd für die Innungskrankenkassen  

die dem oben genannten Vertrag beigetreten sind) 

der KNAPPSCHAFT 

und 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen 

 Techniker Krankenkasse (TK)  

 BARMER  

 DAK-Gesundheit 

 Kaufmännische Krankenkasse -KKH 

 Handelskrankenkasse (hkk) 

 HEK - Hanseatische Krankenkasse  

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 

vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 

Hinweis: Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung 
des Nachtrages; das Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgeführt.
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Mit Wirkung ab 01.04.2020 wird der o.g. Vertrag wie folgt geändert: 
 

1. Erläuterungen 
Die Erläuterung „“BVA“ ist das Bundesversicherungsamt“ wird durch die Erläuterung 
„“BAS“ ist das Bundesamt für Soziale Sicherung“ ersetzt. 
 

2. Präambel 
Der zweite und dritte Satz der Präambel werden wie folgt neu gefasst: 
„Die Vertragspartner vereinbaren am 26.03.2019 mit Wirkung zum 01.04.2019 die 
Neufassung des Vertrages nach § 73a SGB V zur Durchführung der strukturierten 
Behandlungsprogramme mit Asthma bronchiale und COPD vom 01.12.2017 in der 
Fassung des 2. Nachtrages vom 27.11.2018. Die vertraglichen Anpassungen des 
zum 01.04.2019 neu gefassten Vertrages berücksichtigen die Änderungen der zum 
01.07.2014 in Kraft getretenen DMP-A-RL bis einschließlich ihrer 17. Änderung 
(Beschlussfassung vom 15.08.2019).“ 
 

3. § 9 Verzeichnis der Leistungserbringer 
a) Im letzten Satz in Abs. 1 wird „BVA“ zu BAS“ geändert. 
b) In Abs. 4 wird in beiden Sätzen jeweils „BVA“ zu „BAS“ geändert.  
 

4. § 22 Abs. 4 Information und Schulung der Versicherten 
In den ersten beiden Sätzen wird jeweils „BVA“ zu „BAS“ geändert.  
 

5. § 32 Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen 
a) In der linken Tabellenspalte Abs. 9 wird der folgende zweite Klammereinschub 

gestrichen: 
„[die Erbringung der Leistung erfolgt auf Überweisung des koordinierenden 
Vertragsarztes gem. § 3 des DMP-Vertrages. Soweit Vertragsärzte bei einem 
Patienten sowohl die koordinierende Funktion gem. § 3 als auch die Funktion nach 
§ 4 übernehmen, sind die Pauschalen nach 99429C und 99430C im 
Behandlungsfall nicht nebeneinander abrechenbar. Die Pauschalen 99430C und 
YYYYY sind nicht nebeneinander abrechenbar.]“  

b) In der Spalte „Abrechnungsbestimmungen“ der Tabelle in Abs. 10 wird der erste 
Punkt wie folgt neu gefasst: 
„Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn der Arzt den Nachweis über 
seine Qualifikation zum Thema „Motivational- Interviewing-Technik“ / 
„Motivierende Gesprächs-führung“ (z.B. durch die Teilnahme am Curriculum 
„Qualifikation Tabakentwöhnung“ der Bundesärztekammer oder am Curriculum 
„Change-Talk zur Tabakentwöhnung") gegenüber der KVH erbracht und eine 
Genehmigung erhalten hat.“ 

c) In der Spalte „Abrechnungsbestimmungen“ der Tabelle in Abs. 11 wird der erste 
Punkt wie folgt neu gefasst: 
„Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn der Arzt den Nachweis über 
seine Qualifikation zum Thema „Motivational- Interviewing-Technik“ / 
„Motivierende Gesprächs-führung“ (z.B. durch die Teilnahme am Curriculum 
„Qualifikation Tabakentwöhnung“ der Bundesärztekammer oder am Curriculum 
„Change-Talk zur Tabakentwöhnung") gegenüber der KVH erbracht und eine 
Genehmigung erhalten hat.“ 
 

6. § 33 Abs. 7 Vergütung der Schulungen 
Im ersten Satz wird „BVA“ zu „BAS“ geändert. In der sechsten Zeile der Tabelle wird 
„Die Ambulante Fürther Asthmaschulung“ durch „Nationales Ambulantes 
Schulungsprogramm für erwachsene Asthmatiker“ ersetzt.  
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7. § 34a Abs. 4 Kosten zur Durchführung des Vertrages 
Der Satz „Den Versand und die Verteilung übernimmt die KVH.“ wird ersatzlos 
gestrichen. 
 

8. Anlage 4 „Teilnahmeerklärung des Vertragsarztes“ 
Die Anlage „Teilnahmeerklärung des Vertragsarztes“ wird durch die anliegende 
gleichnamige Anlage ersetzt. 
 

9. Anlage 7a „Leistungserbringerverzeichnis Asthma bronchiale (ambulanter 
Sektor)“ 
Die Anlage „Leistungserbringerverzeichnis Asthma bronchiale (ambulanter Sektor)“ 
wird durch die anliegende gleichnamige Anlage ersetzt. 
 

10. Anlage 7b „Leistungserbringerverzeichnis COPD (ambulanter Sektor)“ 
Die Anlage „Leistungserbringerverzeichnis COPD (ambulanter Sektor)“ wird durch die 
anliegende gleichnamige Anlage ersetzt. 
 

11. Anlage 8 „indikationsübergreifende Dokumentation gemäß Anlage 2 DMP-A-
RL“ 
Die Anlage „indikationsübergreifende Dokumentation gemäß Anlage 2 DMP-A-RL“ 
wird durch die anliegende gleichnamige Anlage ersetzt. 
 

12. Anlage 11a „Schulungsprogramme Asthma bronchiale“ 
Die Anlage „Schulungsprogramme Asthma bronchiale“ wird durch die anliegende 
gleichnamige Anlage ersetzt.  
 

13. Anlage 11b „Schulungsprogramme COPD“ 
Die Anlage „Schulungsprogramme COPD“ wird durch die anliegende gleichnamige 
Anlage ersetzt.   
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Hamburg, den 24.03.2020 

 
 
 
............................................................................................... 

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg  

 
 
 
...............................................................................................  

AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse 

 
 
 
.............................................................................................. 

BKK-Landesverband NORDWEST 
Zugleich für die SVLFG als LKK 

 
 
 
............................................................................................... 

IKK classic 

 
 
 
............................................................................................... 

KNAPPSCHAFT 
Regionaldirektion Nord, Hamburg 

 

 
 
............................................................................................. 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 
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Anlage 4: Teilnahmeerklärung des Vertragsarztes 
 

zu dem Vertrag nach § 137f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) Asthma 
bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen/-verbänden in Hamburg und der KVH 

 
Teilnahmeerklärung des Vertragsarztes 

zum DMP Asthma bronchiale/ COPD 
 
 
 
 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 
Postfach 76 06 20 

 
22056 Hamburg 

 
Ich bin umfassend über die Ziele und Inhalte der strukturierten Disease-Management- 
Programme informiert worden. Die hierbei vertraglich vereinbarten Versorgungsziele, 
Kooperations- und Überweisungsregeln, die zugrunde gelegten Versorgungsaufträge und die 
geltenden Therapieziele sind mir transparent dargelegt worden. Das auf der Seite der KVH 
unter www. http://www.kvhh.net eingestellte Praxismanual habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Am Vertrag zur Umsetzung der Disease-Management-Programme Asthma bronchiale und 
COPD zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und den Krankenkassen und 
ihrer Verbände nehme ich teil. Mit dieser Teilnahmeerklärung verpflichte ich mich zur 
Einhaltung der Regelungen des Vertrages, insbesondere bezüglich der Versorgungsinhalte 
gemäß § 10, der Aufgaben des Abschnitts II, der Qualitätssicherung gemäß Abschnitt IV und 
der Dokumentation gemäß den Abschnitten VI und VII. 

 
Weiter verpflichte ich mich gegenüber den anderen Vertragsärzten, den Vertragspartnern des 
Vertrages und den von mir behandelten Versicherten aufgrund des Disease-Management- 
Programms, dass ich 

 
 die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung und dem 

allgemeinen Strafrecht gewährleiste, 

 bei meiner Tätigkeit die für die verschiedenen Phasen der Datenverarbeitung 
personenbezogener Daten und der Datensicherheit geltenden datenschutzrechtlichen 
Vorschriften nach der DS-GVO und die besonderen sozialrechtlichen Vorschriften für die 
Datenverarbeitung beachte, die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen treffe und 

 zur Weitergabe von Patientendaten an Dritte vorab auf der vertraglich vereinbarten 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung die einmalige freiwillige schriftliche Einwilligung 
des Patienten einhole, die Patienten ausreichend über Form und Folgen der beabsichtigten 
Datenverarbeitung sowie die Dauer der Aufbewahrung unterrichte und den genehmigten 
Verwendungszweck im Datenkontext  kennzeichne (z. B. Datenbanken) sowie den 
Patienten die für sie vorgesehene Ausfertigung der Dokumentation aushändige. 

 Den in der Anlage 4a (Ergänzungserklärung Leistungserbringer) genannten, bei mir 
angestellten Ärzten, die in meiner Praxis/Einrichtung Leistungen im Rahmen des DMP 
erbringen, die eingangs genannten Informationen zu DMP zukommen lasse und diese 
Ärzte gleichermaßen die letztgenannten Verpflichtungen zur 

o ärztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung und dem allgemeinem 
Strafrecht, 

o Datenverarbeitung personenbezogener Daten und der Datensicherheit und 
o Weitergabe von Patientendaten an Dritte erfüllen. 

http://www/
http://www.kvhh.net/
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 Gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg mit der Anlage 4a 
„Ergänzungserklärung Leistungserbringer“ nachweise, dass diese bei mir angestellten 
Ärzte die Anforderungen an die Strukturvoraussetzungen erfüllen und ich die 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg in entsprechender Weise unverzüglich über das 
Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit des angestellten Arztes im DMP 
informiere. 

 
Ich bin einverstanden mit 

 
 der Veröffentlichung meiner Daten gemäß Anlage 7a bzw. 7b in dem gesonderten 

Verzeichnis “Teilnehmer am Behandlungsprogramm Asthma bronchiale bzw. COPD“, 
 

 der Weitergabe der Leistungserbringerverzeichnisse „Teilnehmer am Asthma 
bronchiale bzw. COPD“ an die teilnehmenden Vertragsärzte, an die Krankenkassen, 
das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS), die Datenstelle, die teilnehmenden 
stationären Einrichtungen, an die Rehabilitationseinrichtungen und an die 
teilnehmenden Versicherten. 

 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf berührt nicht die bis dahin 
erfolgte Verarbeitung. Mit dem Zugang des Widerrufs endet die Teilnahme am Vertrag, einer 
gesonderten Beendigungserklärung bedarf es in diesem Fall nicht. 
Die in der Anlage 4a (Ergänzungserklärung Leistungserbringer) genannten Ärzte haben mir 
gegenüber ihr Einverständnis erklärt über 

 
 Die Veröffentlichung ihrer Daten gemäß Anlage 7a bzw. 7b im Leistungserbringer- 

verzeichnis Asthma bronchiale bronchiale/COPD ambulanter Sektor 

 Die Weitergabe des Leistungserbringerverzeichnisses an die teilnehmenden 
Leistungserbringer, an die Krankenkassen, das Bundesamt für Soziale Sicherung 
(BAS) und an die teilnehmenden Versicherten. 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf berührt nicht die bis dahin 
erfolgte Verarbeitung. Mit dem Zugang des Widerrufs endet die Teilnahme am Vertrag, einer 
gesonderten Beendigungserklärung bedarf es in diesem Fall nicht. 

 
Mir und den bei mir angestellten Ärzten ist bekannt, dass 

 
a) die Teilnahme an diesem Vertrag freiwillig ist; die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum 

Ende eines Kalendervierteljahres, 
 
b) meine Teilnahme an dem Vertrag mit Beendigung meiner vertragsärztlichen Tätigkeit 

endet, 
 
c) bei Nichteinhaltung der vertraglichen Regelungen Vertragsmaßnahmen gem. § 15 

eingeleitet werden, 
 
d) die im Rahmen der Strukturqualität geforderten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

entsprechend § 3 und § 4 dieses Vertrages von mir gegenüber der KVH bzw. den 
Krankenkassen nachzuweisen sind, 

 
e) die Dokumentationsdaten für die Evaluation und für die Qualitätssicherung unter 

Beachtung der Datenschutzbestimmungen genutzt werden, 
 
f) meine im Rahmen der DMP erhobenen Daten entsprechend der in der RSAV 

vorgesehenen Pseudonymisierungs-Regelungen an die Arbeitsgemeinschaft, die 
Gemeinsame Einrichtung, das Evaluationsinstitut, die Krankenkassen und die KVH 
weitergeleitet werden. 
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Am Vertrag zur Umsetzung des Disease-Management-Programms Asthma bronchiale/COPD im Rahmen des Vertrages zwischen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg und den Krankenkassen nehme ich teil. 

□ persönlich 

□ durch angestellte Ärzte (siehe „Ergänzungserklärung Leistungserbringer“) 

□ persönlich und durch angestellte Ärzte (siehe „Ergänzungserklärung Leistungserbringer“) 
 
 
Meine lebenslange Arztnummer lautet: [LANR] 

 
1. Ich möchte als koordinierender Arzt im Rahmen des hausärztlichen Versorgungssektors (§ 3 Abs. 2 DMP-Vertrag) 

 
am strukturierten Behandlungsprogramm Asthma bronchiale 

 

für Erwachsene □ 

für Kinder und Jugendliche □ 

am strukturierten Behandlungsprogramm COPD □ 

 
teilnehmen und erfülle die Strukturqualität der Anlagen 1a für Asthma bronchiale und/oder 1b für COPD. 

 
Oder 

 
2a. Ich möchte als Vertragsarzt im Rahmen des pneumologisch qualifizierten Versorgungssektors (§ 4 DMP-Vertrag) 

 
am strukturierten Behandlungsprogramm Asthma bronchiale 

 

für Erwachsene □ 

für Kinder und Jugendliche □ 

am strukturierten Behandlungsprogramm COPD □ 
 

teilnehmen und erfülle die Strukturqualität der Anlagen 2a für Asthma bronchiale und/oder 2b für COPD. 
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2b. Zusätzlich möchte ich in Ausnahmefällen als koordinierender Arzt tätig werden. 

Mir ist bekannt, dass ich als pneumologisch qualifizierter Arzt in Ausnahmefällen als koordinierender Arzt teilnehmen kann, wenn ein Patient 
bereits vor der Einschreibung von mir dauerhaft betreut worden ist oder diese Betreuung aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Ich 
verpflichte mich mit dieser Teilnahmeerklärung zur Einhaltung der Regelungen des DMP-Vertrages, insbesondere der Dokumentation 

gemäß Abschnitt VII.                                                                                                 □ 
 

3. Ich möchte Patientenschulungen gemäß Anlage 11 a/b durchführen, die Fortbildungszertifikate für mich und mein Personal lege 
ich bei. 

 

Asthma bronchiale □ 
 

COPD □ 

4. Ich möchte die Gesprächsleistung zur Tabakentwöhnung gemäß § 32 des DMP-Vertrages Asthma/COPD durchführen. 
Ich verfüge über die entsprechenden Kenntnisse der „Motivational–Interviewing-Technik“/ „Motivierende Gesprächsführung“ und 
lege als Nachweis nachfolgendes Fortbildungszertifikat bei: 
 

 Curriculum „Qualifikation Tabakentwöhnung“ der Bundesärztekammer     □ 

 Curriculum „Change-Talk zur Tabakentwöhnung"        □ 

 weitere gleichwertige Qualifizierung          □ 
 
 

5. Ich möchte für folgende Betriebsstätte(n) bzw. Nebenbetriebsstätte(n) teilnehmen: 

a)   [BSNR] 

b)_  [BSNR] 

c)  _[BSNR] 

d) _[BSNR] 
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Deshalb verpflichte ich mich mit dieser Teilnahmeerklärung zur Einhaltung der Regelungen des DMP-Vertrags, insbesondere der Dokumentation 
gemäß den Abschnitten VI und VII und bestätige hiermit, dass die gerätetechnischen Ausstattungen gem. Anl. 2a/b erfüllt sind. 

 
Gleichzeitig genehmige ich hiermit den in meinem Namen mit der Datenstelle geschlossenen Vertrag, wie er in den Verträgen zwischen 

 
 der Datenstelle nach § 25 des Vertrages, 

 der Arbeitsgemeinschaft DMP Hamburg 

 der Gemeinsamen Einrichtung DMP Hamburg sowie 

 den beteiligten Krankenkassen bzw. deren Verbänden sowie der KVH 
 
spezifiziert ist. 

 
Darin beauftrage ich die Datenstelle nach § 25 des Vertrages 

 
 mit der Überprüfung der von mir erstellten Dokumentationen und der Teilnahme- und Einwilligungserklärungen auf Vollständigkeit und 

Plausibilität, ggf. Nachforderung zur Korrektur, 

 die Dokumentationsdaten der Anlage 2 DMP-A-RL i. V. m. Anlage 10 der DMP-A-RL bzw. Anlage 2 i.V.m. Anlage 12 der DMP-A-RL an die 
Krankenkasse oder die von der Krankenkasse beauftragten Stellen weiterzuleiten. 

 
Ich beauftrage die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg mit der Wahrnehmung der Verantwortung für das ordnungsgemäße 
Nachkommen der von mir an die Datenstelle übertragenen Aufgaben. 

 
Ich hatte die Möglichkeit, mich über den genauen Vertragsinhalt zu informieren. 

 
Für den Fall, dass die Arbeitsgemeinschaft Hamburg und die Krankenkassen die Datenstelle wechseln möchten, bevollmächtige ich die 
Arbeitsgemeinschaft Hamburg, in meinem Namen einen Vertrag gleichen Inhalts mit der neuen Datenstelle zu schließen. Ich werde dann 
unverzüglich die Möglichkeit erhalte, mich über den genauen Inhalt dieses Vertrags zu informieren. 

 
 

 

Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift des Antragstellers und Vertragsarztstempel 
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Anlage 7a: Leistungserbringerverzeichnis Asthma bronchiale  

(ambulanter Sektor) 

zu dem Vertrag nach § 137f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) Asthma 
bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen/-verbänden in Hamburg und der KVH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Anlage 
 

zur 
 

Übermittlung der 
Leistungserbringerverzeichnisse strukturierter 

Behandlungsprogramme (DMP) für  
Asthma bronchiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version:    02 
Gültig ab:    01.04.2020 
Stand:    24.03.2020 
 
In der Fassung für die Region Hamburg 
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0 Grundlage 
 
Die Datensatzbeschreibung berücksichtigt die Anforderungen des Bundesamtes für Soziale 
Sicherung an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden DMP-Leistungserbringer-
verzeichnisse. Mit der Übermittlung der DMP-Leistungserbringerverzeichnisse informieren 
die Kassenärztlichen Vereinigungen die Krankenkassen über die an einem DMP teilnehmen-
den Ärzte. Weiterentwicklungen der Anforderungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung 
erfordern ggf. eine Anpassung der Datensatzbeschreibung. 
 
In den Datensätzen wird zwischen Mussfeldern („M“) und Kannfeldern („K“) unterschieden. 
 
Die Inhalte bzw. Informationen der Mussfelder sind für die Weiterleitung und Verarbeitung 
von DMP-Leistungserbringerverzeichnissen unabdingbar. Sofern die Information eines 
Mussfeldes fehlt bzw. als fehlerhaft erkannt wird, ist von einer Weiterleitung und Verarbei-
tung der DMP-Leistungserbringerverzeichnisse abzusehen. 
 
Kannfelder beinhalten gleichermaßen Informationen, die für die Weiterleitung von DMP-
Dokumentationsdaten wichtig sind. Sie sind zu übermitteln, sofern sie der zuständigen Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV) vorliegen. Das Fehlen von Informationen in Kannfeldern ver-
hindert nicht die Weiterleitung und Verarbeitung der DMP-Leistungserbringerverzeichnisse. 
 

1 Austauschformate 
 
Die DMP-Leistungserbringerverzeichnisse sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen im 
Excel-Format (xlsx-Datei) zur Verfügung zu stellen. Mehrfachnennungen innerhalb eines Fel-
des sind mit einem Komma ohne Leerzeichen zu trennen. 
 
 

2 Dateiaufbau 
 
2.1 Allgemeines 
 
In der unter 2.2 aufgeführten Tabelle wird der formale Aufbau der Excel-Datei definiert:  
 
Unter den Spalten „Spalte“ und „Spaltenbezeichnung“ werden die zu verwendenden Über-
schriften in der Excel-Datei in Zeile ´1´ vorgegeben. 
 
Die Spalte „Anz. Stell.“ Gibt die Menge der zu verwendenden Stellen vor. Es gilt, dass eine 
Zahl (z.B. ´5´) die erforderliche Anzahl Stellen angibt; drei Punkte und eine Zahl (z.B. ´…35´) 
die maximale Stellenbelegung.  
 
Muss-Datenelemente sind in der Spalte „Feld-Art“ ´M` und Kann-Datenelemente als Feld-Art 
´K` gekennzeichnet. 
 
Die Spalte „Feld-Typ“ enthält die Vorgabe ´N´ = nummerisch oder ´AN´ = alphanummerisch. 
Als Inhalt von nummerischen Feldern (Feld-Typ ´N´) sind die Zeichen ‘0’ - ‘9’ zulässig. Sofern 
in einem Feld ein Dezimalzeichen anzugeben ist, ist dieses in der Datensatzbeschreibung 
aufgeführt. Als Inhalt von alphanumerischen Feldern (Feld-Typ ´AN´) sind die Zeichen ‘A’ - 
‘Z’, ‘.’, ‘;’ und die Zeichen ‘0’ - ‘9’ zulässig.  
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2.2 Format-Vorgabe Excel-Datei 
 
 
Spalte 

 
Spaltenbezeichnung/ Überschrift 

 
Anz. 
Stell. 

 
Feld-
Typ 

 
Feld 
Art 

 
Inhalt / Erläuterungen 

A LANR (Lebenslange Arzt-Num-
mer) 

9 AN M Lebenslange Arztnummer 

B BSNR 9 AN M Betriebsstättennummer des Arztes 

C Anrede 4 AN M  

D Titel …50 AN K Akademischer Titel 

E Name …40 AN M  

F Vorname …40 AN M  

G Straße, Hausnr. …100 AN M  

H PLZ 5 AN M Postleitzahl 

I Ort …50 AN M  

J Kreis …50 AN M  

K Telefon …25 AN M Format: „Vorwahl/Rufnummer“ 

Sofern die Telefonnummer nicht 
bereitgestellt wurde, ist eine „0“ 
einzutragen. 

L Fax …25 AN K Format: „Vorwahl/Faxnummer“ 

M E-Mail …50 AN K  

N Beginn der Teilnahme* 10 AN M Beginn der Teilnahme am DMP 
„TT.MM.JJJJ“ 

O Ende der Teilnahme* 10 AN K Beendigung der Teilnahme am 
DMP „TT.MM.JJJJ“ 
 
Sofern die Teilnahme am DMP 
beendet wurde, muss das Feld 
gefüllt werden. 

P Versorgungsebene* …15 AN M Angabe zur ärztlichen Qualifikation 
gemäß der Schlüsseltabelle in An-
hang 1 
Zulässige Mehrfachnennung: 
„A1,B1“ 
Bei Mehrfachnennungen ist als 
Trennzeichen ein Komma ohne 
Leerzeichen zu verwenden. 

Q Berechtigung* …45 AN M Angabe zu den berechtigten Tätig-
keiten im Rahmen des DMP gemäß 
der Schlüsseltabelle in Anhang 2 
Es ist mindestens der Berechti-
gungsschlüssel „01“ oder „02“ anzu-
geben. Bei zusätzlichen Angaben 
für Schulungsberechtigungen 
(Mehrfachnennungen) ist als Trenn-
zeichen ein Komma ohne Leerzei-
chen zu verwenden.  

 
* Änderungen der Versorgungsebenen und/oder Berechtigungen eines Arztes, sind durch die 
Beendigung des bisherigen Teilnahme-Zeitraums und Eröffnung eines neuen Teilnahme-
Zeitraums zu kennzeichnen. Der beendete Teilnahme-Zeitraum beinhaltet dabei die bishe-
rige Versorgungsebenen-/Berechtigungs-Kombination. Der neue Teilnahme-Zeitraum bein-
haltet die Änderungen, die entweder in ergänzten oder entfallenen Versorgungsebenen 
und/oder Berechtigungen bestehen, z. B.: 
 

LANR […] Beginn der 
Teilnahme 

Ende der 
Teilnahme 

Versorgungsebene Berechtigung 

123456701 […] 01.04.2015 31.12.2015 A1 01 
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123456701 […] 01.01.2016  A1 01,18 

 

Anhang 1: Schlüsseltabelle Versorgungsebenen 
 

Versorgungsebenen 

A1 = Vertraglich eingebundener Hausarzt gemäß §73 SGB V sowie der vertraglich verein-
barten Strukturqualität (1. Ebene) (ausgenommen Kinderärzte) 
 

 Zulässige Mehrfachnennung: „A1,B1“ 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebenen „A1“ und „B1“ ist zulässig, wenn 
durch Zusatzqualifikation der hausärztlich tätige Arzt auch die in der Strukturquali-
tät geforderte Qualifikation für die 2. Versorgungsebene erfüllt. 

 Ärzte der Versorgungsebene „A1“ sind koordinierend tätig. Die Koordinationsfunk-
tion muss im Feld Berechtigung mit dem Kennzeichen „01“ angegeben werden. 

A21 = Vertraglich eingebundener (pneumologisch) qualifizierter Facharzt (Strukturqualität 
ist zu definieren, muss über der der „normalen“ Hausärzte liegen) oder Arzt, der für die Er-
bringung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt ist (1. Ebene, Ausnahme-
fälle) 
 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebene „A2“ mit einer anderen Versor-
gungsebene ist nicht zulässig. 

 In der Versorgungsebene „A2“ sind fachärztlich tätige Internisten zu verschlüsseln, 
die die vertraglich vereinbarte Zwischenebene (Strukturqualität höher als „A1“ aber 
weniger als „B“) abbilden. 

 Ärzte der Versorgungsebenen „A2“ sind koordinierend tätig. Die Koordinationsfunk-
tion muss im Feld Berechtigung mit dem Kennzeichen „01“ angegeben werden. 

A_K = Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (1. Ebene) 
 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebene „A_K“ mit einer anderen Versor-
gungsebene ist nicht zulässig. 

 Ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin ist nur dann in der Versorgungsebene 
„A_K“ anzugeben, sofern dieser nicht als pneumologisch qualifizierter Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin in der Versorgungsebene „B_K“ teilnimmt. 

 Ärzte der Versorgungsebene „A_K“ sind koordinierend tätig. Die Koordinationsfunk-
tion muss im Feld Berechtigung mit dem Kennzeichen „01“ angegeben werden. 

                                                
1 Gültig bis zum 31.03.2019 
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B1 = Pneumologisch qualifizierter Arzt gemäß der vertraglich vereinbarten Strukturqualität, 
der in die 2. Versorgungsebene vertraglich eingebunden ist, oder Arzt, der für die Erbrin-
gung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt ist 
 

 Zulässige Mehrfachnennung: „A1,B1“ 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebenen „A1“ und „B1“ ist zulässig, wenn 
durch Zusatzqualifikation der hausärztlich tätige Arzt auch die in der Strukturquali-
tät geforderte Qualifikation für die 2. Versorgungsebene erfüllt. 

 Aufgabe der Ärzte der Versorgungsebene „B1“ ist die fachärztliche bzw. weiterge-
hende Betreuung. Ärzte der Versorgungsebene „B1“ sind in der Regel nicht koordi-
nierend tätig. Erfolgt keine Koordination, ist im Feld Berechtigung das Kennzeichen 
„02“ anzugeben. Sofern ein Arzt der Versorgungsebene „B1“ für einzelne Versi-
cherte (Ausnahmefälle) koordinierend tätig sein möchte, ist im Feld Berechtigung 
das Kennzeichen „01“ anzugeben. 

B_K = Pneumologisch qualifizierter Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebene „B_K“ mit einer anderen Versor-
gungsebene ist nicht zulässig. 

 Aufgabe der Ärzte der Versorgungsebene „B_K“ ist die fachärztliche bzw. weiterge-
hende Betreuung. Ärzte der Versorgungsebene „B_K“ sind in der Regel auch koor-
dinierend tätig. Die Koordinationsfunktion muss im Feld Berechtigung mit dem 
Kennzeichen „01“ angegeben werden. 
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Anhang 2: Schlüsseltabelle BERECHTIGUNGEN 
 

BERECHTIGUNG Erläuterung 
möglich für 

folgende 
Indikationen 

Schulung im 
Rahmen von 

DMP durchführ-
bar bis 

01 Arzt koordiniert alle  

02 Arzt koordiniert nicht alle  

17 

Qualitätsmanagement in der Asthma-Schu-
lung von Kindern und Jugendlichen (AG Asth-
maschulung im Kindes- und Jugendalter e.V., 
AGAS) 
einschl. ASEV-Schulung = Asthmaschulung 
für Eltern von Vorschulkindern, Asthma-Klein-
kindschulung 

Asthma 
bronchiale bei 
Kindern und 
Jugendlichen 

 

18 

NASA = Nationales Ambulantes Schulungs-
programm für erwachsene Asthmatiker bzw. 
AFAS = Ambulantes Fürther Asthma-Schu-
lungsprogramm 

Asthma 
bronchiale bei 
Erwachsenen 

 

27 
MASA = Modulares ambulantes Schulungs-
programm für erwachsene Asthmatiker (A5) 

Asthma 
bronchiale bei 
Erwachsenen 
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Anlage 7b: Leistungserbringerverzeichnis COPD (ambulanter Sektor) 

zu dem Vertrag nach § 137f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) Asthma 
bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen/-verbänden in Hamburg und der KVH 
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0 Grundlage 
 
Die Datensatzbeschreibung berücksichtigt die Anforderungen des Bundesamtes für Soziale 
Sicherung an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden DMP-Leistungserbringer-
verzeichnisse. Mit der Übermittlung der DMP-Leistungserbringerverzeichnisse informieren 
die Kassenärztlichen Vereinigungen die Krankenkassen über die an einem DMP teilnehmen-
den Ärzte. Weiterentwicklungen der Anforderungen des Bundesamtes für Soziale Sicherung 
erfordern ggf. eine Anpassung der Datensatzbeschreibung. 
 
In den Datensätzen wird zwischen Mussfeldern („M“) und Kannfeldern („K“) unterschieden. 
 
Die Inhalte bzw. Informationen der Mussfelder sind für die Weiterleitung und Verarbeitung 
von DMP-Leistungserbringerverzeichnissen unabdingbar. Sofern die Information eines 
Mussfeldes fehlt bzw. als fehlerhaft erkannt wird, ist von einer Weiterleitung und Verarbei-
tung der DMP-Leistungserbringerverzeichnisse abzusehen. 
 
Kannfelder beinhalten gleichermaßen Informationen, die für die Weiterleitung von DMP-
Dokumentationsdaten wichtig sind. Sie sind zu übermitteln, sofern sie der zuständigen Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV) vorliegen. Das Fehlen von Informationen in Kannfeldern ver-
hindert nicht die Weiterleitung und Verarbeitung der DMP-Leistungserbringerverzeichnisse. 
 

1 Austauschformate 
 
Die DMP-Leistungserbringerverzeichnisse sind von den Kassenärztlichen Vereinigungen im 
Excel-Format (xlsx-Datei) zur Verfügung zu stellen. Mehrfachnennungen innerhalb eines Fel-
des sind mit einem Komma ohne Leerzeichen zu trennen. 
 

2 Dateiaufbau 
 
2.1 Allgemeines 
 
In der unter 2.2 aufgeführten Tabelle wird der formale Aufbau der Excel-Datei definiert:  
 
Unter den Spalten „Spalte“ und „Spaltenbezeichnung“ werden die zu verwendenden Über-
schriften in der Excel-Datei in Zeile ´1´ vorgegeben. 
 
Die Spalte „Anz. Stell.“ Gibt die Menge der zu verwendenden Stellen vor. Es gilt, dass eine 
Zahl (z.B. ´5´) die erforderliche Anzahl Stellen angibt; drei Punkte und eine Zahl (z.B. ´...35´) 
die maximale Stellenbelegung.  
 
Muss-Datenelemente sind in der Spalte „Feld-Art“ ´M` und Kann-Datenelemente als Feld-Art 
´K` gekennzeichnet. 
 
Die Spalte „Feld-Typ“ enthält die Vorgabe ´N´ = nummerisch oder ´AN´ = alphanummerisch. 
Als Inhalt von nummerischen Feldern (Feld-Typ ´N´) sind die Zeichen ‘0’ - ‘9’ zulässig. Sofern 
in einem Feld ein Dezimalzeichen anzugeben ist, ist dieses in der Datensatzbeschreibung 
aufgeführt. Als Inhalt von alphanummerischen Feldern (Feld-Typ ´AN´) sind die Zeichen ‘A’ - 
‘Z’, ‘.’, ‘;’ und die Zeichen ‘0’ - ‘9’ zulässig. 
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2.2 Format-Vorgabe Excel-Datei 
 
 
Spalte 

 
Spaltenbezeichnung/ Überschrift 

 
Anz. 
Stell. 

 
Feld-
Typ 

 
Feld 
Art 

 
Inhalt / Erläuterungen 

A LANR (Lebenslange Arzt-Num-
mer) 

9 AN M Lebenslange Arztnummer 

B BSNR 9 AN M Betriebsstättennummer des Arztes 

C Anrede 4 AN M  

D Titel …50 AN K Akademischer Titel 

E Name …40 AN M  

F Vorname …40 AN M  

G Straße, Hausnr. …100 AN M  

H PLZ 5 AN M Postleitzahl 

I Ort …50 AN M  

J Kreis …50 AN M  

K Telefon …25 AN M Format: „Vorwahl/Rufnummer“ 
Sofern die Telefonnummer nicht be-
reitgestellt wurde, ist eine „0“ einzu-
tragen. 

L Fax …25 AN K Format: „Vorwahl/Faxnummer“ 

M E-Mail …50 AN K  

N Beginn der Teilnahme* 10 AN M Beginn der Teilnahme am DMP 
„TT.MM.JJJJ“ 

O Ende der Teilnahme* 10 AN K Beendigung der Teilnahme am 
DMP „TT.MM.JJJJ“ 
 
Sofern die Teilnahme am DMP 
beendet wurde, muss das Feld 
gefüllt werden. 

P Versorgungsebene* …15 AN M Angabe zur ärztlichen Qualifikation 
gemäß der Schlüsseltabelle in An-
hang 1 
Zulässige Mehrfachnennung: „A1,B“ 
Bei Mehrfachnennungen ist als 
Trennzeichen ein Komma ohne 
Leerzeichen zu verwenden. 

17 Berechtigung*, *** …45 AN M Angabe zu den berechtigten Tätig-
keiten im Rahmen des DMP gemäß 
der Schlüsseltabelle in Anhang 2  
Es ist mindestens der Berechti-
gungsschlüssel „01“ oder „02“ anzu-
geben. 
Bei zusätzlichen Angaben für Schu-
lungsberechtigungen (Mehrfachnen-
nungen) ist als Trennzeichen ein 
Komma ohne Leerzeichen zu ver-
wenden.  

 
* Änderungen der Versorgungsebenen und/oder Berechtigungen eines Arztes, sind durch die 
Beendigung des bisherigen Teilnahme-Zeitraums und Eröffnung eines neuen Teilnahme-
Zeitraums zu kennzeichnen. Der beendete Teilnahme-Zeitraum beinhaltet dabei die bishe-
rige Versorgungsebenen-/Berechtigungs-Kombination. Der neue Teilnahme-Zeitraum bein-
haltet die Änderungen, die entweder in ergänzten oder entfallenen Versorgungsebenen 
und/oder Berechtigungen bestehen, z. B.: 
 

LANR […] Beginn der 
Teilnahme 

Ende der 
Teilnahme 

Versorgungsebene Berechtigung 

123456701 […] 01.04.2015 31.12.2015 A1 01 
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Anhang 1: Schlüsseltabelle Versorgungsebenen 
 

Versorgungsebenen 

A1 = Vertraglich eingebundener Hausarzt gemäß §73 SGB V sowie der vertraglich verein-
barten Strukturqualität (1. Ebene) 
 

 Zulässige Mehrfachnennung: „A1,B“ 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebenen „A1“ und „B“ ist zulässig, wenn 
ein vertraglich eingebundener Hausarzt gemäß § 73 SGB V die Qualifikation der 2. 
Ebene erfüllt, z. B. ein hausärztlich tätiger Internist ohne Schwerpunktbezeichnung 
mit der Abrechnungsgenehmigung für die EBM-Ziffer 13650. 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebenen „A1“ und „A2“ ist nicht zulässig. 

 Ärzte der Versorgungsebene „A1“ sind koordinierend tätig. Die Koordinationsfunk-
tion muss im Feld Berechtigung mit dem Kennzeichen „01“ angegeben werden. 

A21 = Vertraglich eingebundener (pneumologisch) qualifizierter Facharzt (Strukturqualität 
ist zu definieren, muss über der der „normalen“ Hausärzte liegen) oder Arzt, der für die Er-
bringung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt ist (1. Ebene, Ausnahme-
fälle) 
 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebene „A2“ mit einer anderen Versor-
gungsebene ist nicht zulässig. 

 In der Versorgungsebene „A2“ sind fachärztlich tätige Internisten zu verschlüsseln, 
die die vertraglich vereinbarte Zwischenebene (Strukturqualität höher als „A1“ aber 
weniger als „B“) abbilden. 

 Ärzte der Versorgungsebene „A2“ sind koordinierend tätig. Die Koordinationsfunk-
tion muss im Feld Berechtigung mit dem Kennzeichen „01“ angegeben werden. 

B = Pneumologisch qualifizierter Arzt gemäß der vertraglich vereinbarten Strukturqualität, 
der in die 2. Versorgungsebene vertraglich eingebunden ist, oder Arzt, der für die Erbrin-
gung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt ist 
 

 Zulässige Mehrfachnennung: „A1,B“ 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebenen „A1“ und „B“ ist zulässig, wenn 
durch Zusatzqualifikation der hausärztlich tätige Arzt auch die in der Strukturquali-
tät geforderte Qualifikation für die 2. Versorgungsebene erfüllt, z. B. ein hausärzt-
lich tätiger Internist ohne Schwerpunktbezeichnung mit der Abrechnungsgenehmi-
gung für die EBM-Ziffer 13650. 

 Die gleichzeitige Angabe der Versorgungsebenen „B“ und „A2“ ist nicht zulässig. 

 Aufgabe der Ärzte der Versorgungsebene „B“ ist die fachärztliche bzw. weiterge-
hende Betreuung. Ärzte der Versorgungsebene „B“ sind in der Regel nicht koordi-
nierend tätig. Erfolgt keine Koordination, ist im Feld Berechtigung das Kennzeichen 
„02“ anzugeben. Sofern ein Arzt der Versorgungsebene „B“ für einzelne Versi-
cherte (Ausnahmefälle) koordinierend tätig sein möchte, ist im Feld Berechtigung 
das Kennzeichen „01“ anzugeben. 

  

                                                
1 Gültig bis zum 31.03.2019 
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Anhang 2: Schlüsseltabelle BERECHTIGUNGEN 
 

BERECHTIGUNG Erläuterung 
möglich für 

folgende 
Indikationen 

Schulung im 
Rahmen von 
DMP durch-
führbar bis 

01 Arzt koordiniert alle  

02 Arzt koordiniert nicht alle  

19 

Ambulantes Fürther Schulungsprogramm für 
Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis 
und Lungenemphysem (AFBE; Nachfolgemo-
dell COBRA) 

COPD 
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Anlage 8: Indikationsübergreifende Dokumentation gemäß Anlage 2 DMP-A-RL 
 

zu dem Vertrag nach § 137f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) Asthma 
bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen/-verbänden in Hamburg und der KVH 

Anlage 2 Indikationsübergreifende Dokumentation (ausgenommen Brustkrebs) 

Laufende 
Nummer 

Dokumentationsparameter  Ausprägung 

Administrative Daten 

1 DMP-Fallnummer  Nummer 

2 Name der/des Versicherten  Nachname, Vorname 

3 Geburtsdatum der/des Versicherten  TT.MM.JJJJ 

4 Kostenträgername Name der Krankenkasse 

5 Kostenträgerkennung  9- bzw. 7-stellige Nummer 

6 Versicherten-Nummer  Nummer (bis zu 12 Stellen, 
alphanumerisch) 

7a Vertragsarzt-Nummer 9-stellige Nummer 

7b Betriebsstätten-Nummer  9-stellige Nummer 

8 Krankenhaus-Institutionskennzeichen  IK-Nummer 

9 Datum  TT.MM.JJJJ 

10 Einschreibung wegen  KHK/Diabetes mellitus 
Typ 1/Diabetes mellitus 
Typ 2/Asthma 
bronchiale/COPD/chronische 
Herzinsuffizienz/chronischer 
Rückenschmerz/Depression 

11 (weggefallen)1) 2) 

12 Geschlecht  Männlich/Weiblich/Unbestimmt/Divers 

Allgemeine Anamnese- und Befunddaten 

13 Körpergröße  m 

14 Körpergewicht  kg 

15 Blutdruck3)  mm Hg 

16 Raucher4) Ja/Nein 
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17 Begleiterkrankungen  Arterielle 
Hypertonie/Fettstoffwechselstörung/ 
Diabetes mellitus/KHK/AVK/ 

Chronische Herzinsuffizienz/Asthma 
bronchiale/ 

COPD/Keine der genannten 
Erkrankungen 

18 (weggefallen) 

Behandlungsplanung 

19 Vom Patienten gewünschte 
Informationsangebote der 
Krankenkassen 

Tabakverzicht/Ernährungsberatung/ 
Körperliches Training 

20 Dokumentationsintervall  Quartalsweise/Jedes zweite Quartal 

21 (weggefallen) 

1) (weggefallen) 
2) (weggefallen) 
3) Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die wegen Asthma bronchiale eingeschrieben sind, 

nur optional auszufüllen 
4) Diese Angabe ist ab dem vollendeten 12. Lebensjahr verpflichtend und bei jüngeren Kindern nur 

optional auszufüllen. 
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Anlage 11a: Schulungsprogramme Asthma bronchiale 
zu dem Vertrag nach § 137f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) Asthma 
bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen/-verbänden in Hamburg und der KVH 

 
 
 
 

Patientenschulungen nach § 22 
 
Im Rahmen des vorstehenden Vertrages werden nachstehende Behandlungs- und 
Schulungsprogramme in der jeweils vom BAS als verwendungsfähig erklärten Auflage 
zielgruppenspezifisch eingesetzt: 
 
 
 
 
1. Qualitätsmanagement in der Asthmaschulung von Kindern und Jugendlichen der AG 

Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter e. V. (AGAS) 
Einschließlich ASEV Schulung = Asthmaschulung für Eltern von Vorschulkindern, Asthma-
Kleinkindschulung 
Zugrundeliegende Veröffentlichungen: 1. Szczepanski R, Petermann F, Freidel K, Becker PN, Gebert N, Lob-
Corzillus T: „Die Wirksamkeit der Asthmaschulung bei Kindern und Jugendlichen.“, Der Kinderarzt 29. Jg. (1998) 
1201 – 08; 2. Szczepanski R, Gebert N, Hümmelink R, Könning J, Schmidts S, Runde B, Wahn U: „Ergebnis 
einer strukturierten Asthmaschulung im Kindes- und Jugendalter.“ Pneumologie 50 (1996), 544-548; 3. Scholtz 
W, Haubrock M, Lob-Corzillus T, Gebert N, Wahn U, Szczpanski R: „Kosten-Nutzen-Untersuchungen bei 
ambulanten Schulungsmaßnahmen für asthmakranke Kinder und ihre Familien“, Pneumologie 50 (1996) 538 – 
543; 4. Szepanski, R et al: „Preschoolers‘ and parents‘ asthma education trial (P²AET) – a randomized controlled 
study“, Eur J Pediatr (2010), 169:1051-1060 

 
 
2. Nationales Ambulantes Schulungsprogramm für erwachsene Asthmatiker (NASA, 

früher: Ambulantes Fürther Asthma-Schulungsprogramm (AFAS) 
Zugrundeliegende Veröffentlichungen: 1. C. Münks-Lederer, Y. Dhein, B. Richter, H. Worth: “Evaluation eines 
ambulanten strukturierten Asthma-Schulungsprogramms für Erwachsene. Eine Pilotstudie“ Pneumologie 2001; 
55: 84 – 90; 2. Worth H: „Effekte der Patientenschulung bei Asthma und COPD – was ist belegt?“ Med. Klinik 
(2002) Suppl II: 20-24; 3. Worth H, Dhein Y: „Does patient education modify behavior in the management of 
COPD?“ Patient Education und Counseling 52 (2004): 267-270 
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Anlage 11b: Schulungsprogramme COPD 
 
zu dem Vertrag nach § 137f SGB V zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) Asthma 
bronchiale sowie COPD zwischen den Krankenkassen/-verbänden in Hamburg und der KVH 

 
 
 
 

Patientenschulungen nach § 22 

 
Im Rahmen des vorstehenden Vertrages werden nachstehende Behandlungs- und 
Schulungsprogramme in der jeweils vom BAS als verwendungsfähig erklärten Auflage 
zielgruppenspezifisch eingesetzt: 
 
 
 
 
Das Ambulante Fürther Schulungsprogramm für Patienten mit chronisch obstruktiver 
Bronchitits und Lungenemphysem (COBRA) bzw. AFBE = Ambulantes Fürther 
Schulungsprogramm für Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und 
Lungenemphysem  
Zugrundeliegende Veröffentlichungen: 1. Worth, H.: „Effekte der Patientenschulung bei Asthma und COPD – was 
ist belegt?“ Med. Klinik (2002); Suppl II: 20 – 24; 2. Worth H, Dhein Y: „Does patient education modify behaviour 
in the management of COPD?“ Patient Education and Counselling 52 (2004): 267-270 
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